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Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634).

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S.

3786). Planzeichenverordnung (PlanZV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.12.1990 (BGBl.

58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057).

Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 09.05.2000 (GV.

NRW. S. 439), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 20.09.2016 (GV. NRW. S. 790).

Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.03.1998 (BGBl.

I S. 502), zuletzt geändert durch Artikel 3 Absatz 3 der Verordnung vom 27.09.2017 (BGBl. I S. 3465).

Satzungsbeschluss

Anlage       zur VO/01 1000/19

Planzeichen

Umgrenzung der Flächen, deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden

Stoffen belastet sind (§ 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB)

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Baugebieten,

oder Abgrenzung des Maßes der Nutzung innerhalb eines Baugebietes

Übersichtskarte (ohne Maßstab)

Geltungsbereich des Bebauungsplans

A Textliche Festsetzungen

1. Festsetzung für den Planbereich A 1

1.1 Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevanten Kernsortimenten sind bis zu einer Verkaufsfläche von

max. 800 m² zulässig.

Ausgenommen sind nahversorgungsrelevante Sortimente aus den Warengruppen Nr. 47.75, 47.11

und 47.2  - entsprechend der unter der lfd. Nr. 4 aufgeführten Wuppertaler Sortimentsliste (§ 1 Abs. 5

i.V.m. § 1 Abs. 9 BauNVO).

2. Festsetzungen für den Planbereich A 2

2.1 Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevanten Kernsortimenten sind bis zu einer Verkaufsfläche von

max. 800 m² zulässig.

Ausgenommen sind nahversorgungsrelevante Sortimente aus den Warengruppen Nr. 47.75, 47.11

und 47.2 - entsprechend der unter der lfd. Nr. 4 aufgeführten Wuppertaler Sortimentsliste (§ 1 Abs. 5

i.V.m. § 1 Abs. 9 BauNVO).

2.2 Einzelhandelsbetriebe mit nicht- zentrenrelevanten Kernsortimenten sind  bis zu einer Verkaufsfläche

von max. 800 m² ausnahmsweise zulässig- entsprechend der unter der lfd. Nr. 4 aufgeführten

Wuppertaler Sortimentsliste (§ 1 Abs. 5 i.V.m. § 1 Abs. 9 BauNVO).

3. Festsetzungen für den Planbereich B

3.1 Einzelhandelsbetriebe sind unzulässig, wenn diese in ihren Kernsortimenten zentren- und

nahversorgungsrelevante Sortimente enthalten - entsprechend der unter der lfd. Nr. 4 aufgeführten

Wuppertaler Sortimentsliste (§ 1 Abs. 5 i.V.m. § 1 Abs. 9 BauNVO).

3.2 Einzelhandelsnutzungen mit zentrenrelevanten Sortimenten sind zulässig, wenn sie in einem

unmittelbaren baulichen und wirtschaftlichen Zusammenhang mit einem Gewerbebetrieb oder

Handwerksbetrieb stehen (sog. Annexhandel). Die Verkaufsflächen müssen dem Hauptbetrieb in

Grundfläche und Baumasse deutlich untergeordnet sein und keines der unter der lfd. Nr. 4

aufgeführten zentrenrelevanten Sortimente darf mehr als 100 m² beanspruchen (§ 1 Abs. 5 i.V.m. § 1

Abs. 9 BauNVO).

4. Hinweis: Wuppertaler Sortimentsliste (WZ Klassifizierung 2008)

B Kennzeichnung

1. Teile des Plangebietes A werden gem. § 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB als Flächen, deren Böden erheblich mit

umweltgefährdenden Stoffen belastet sind, gekennzeichnet. Der Boden ist insbesondere im

Standortbereich der ehemaligen Firma Diederichs Mineralöl (Flächen 8584F004 bzw. 8584S137 im

Altlastenkataster der Stadt Wuppertal) teilweise erheblich mit teerstämmigen Schadstoffen sowie

chlorierten und aromatischen Lösemitteln verunreinigt und es sind schwer fassbare Grund-

wasserbelastungen im Karstgrundwasserleiter entstanden.

C Hinweise

1. Der Boden und das Grundwasser des Plangebietes sind mit umweltgefährdenden Stoffen belastet.

Sollten bei Erdarbeiten, Bodenbewegungen oder ähnlichen Maßnahmen schädliche

Bodenveränderungen angetroffen werden, sind diese gem. § 2 Abs. 1 Landesbodenschutzgesetz

(LBodSchG) vom 09.05.2000 in Verbindung mit § 4 Bundes- Bodenschutzgesetz (BBodSchG) vom

17.03.1998 unverzüglich der Unteren Bodenschutzbehörde (UBB) anzuzeigen.

Zur Regelung der bodenschutzrechtlichen wie bodenschutztechnischen Belange sowie der

ordnungsgemäßen und schadlosen Entsorgung/ Wiederverwertung der auf der Fläche bewegten

Bodenmassen ist die UBB der Stadt Wuppertal im Baugenehmigungsverfahren zu beteiligen.

2. In diesem vereinfachten Verfahren gem. § 9 Abs. 2a BauGB i.V.m. § 13 BauGB werden lediglich

einzelne Nutzungen (Steuerung der Einzelhandelsentwicklung im Plangebiet) über textliche

Festsetzungen feingesteuert. Abgesehen von der zeichnerischen Festsetzung des Geltungsbereiches

und der einzelnen Planbereiche handelt es sich bei diesem Plan um einen Textbebauungsplan.

Daher beurteilt sich die Zulässigkeit von Vorhaben- abgesehen von der  Nutzungsart Einzelhandel-

weiterhin nach § 34 BauGB.

Die festgesetzten Straßenbegrenzungslinien der benachbarten Bebauungspläne 562, 713, 846 und

1076, die der Geltungsbereich des 1232 überlagert,  sind auch nach Rechtsverbindlichkeit des

Bebauungsplanes 1232 weiterhin gültig.

3. Laut Kampfmittelbeseitigungsdienst liefern Luftbilder aus den Jahren 1939 - 1945 und andere

historische Unterlagen Hinweise auf vermehrte Kampfhandlungen im überwiegenden Bereich des

Plangebietes. Deshalb ist im Zuge von Bauanträgen für Neubauten ein Hinweis bezüglich der

Beteiligung des Kampfmittelbeseitigungsdienstes im Bauantragsverfahren erforderlich.


